
 
 

Siebte Satzung zur Änderung 
der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung der Stadt Lichtenfels 
(BGS – EWS) 

 
Vom 10. Mai 2011 

 
 
Auf Grund von Art 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt 
die Stadt Lichtenfels folgende Satzung: 
 
 
 

§ 1 
 
 
    Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt 
Lichtenfels vom 20.01.1997, zuletzt geändert durch Satzung vom 14.07.2010, 
wird wie folgt geändert. 
 
 

 § 6 erhält folgende Fassung: 
 
 

 „1.  Der Kanalisationsbeitrag beträgt 
a)  pro qm Grundstücksfläche  0,86 €  
b)  pro qm Geschossfläche  7,54 € 
 
 2.  Der Klärbeitrag beträgt 
a)  pro qm Grundstücksfläche   0,44 € 
b)  pro qm Geschossfläche  3,47 €“ 

 
 

§ 2 
 
    Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Lichtenfels, den 10.05.2011 
Stadt Lichtenfels 
 
 
Dr. Bianca Fischer 
Erster Bürgermeisterin   


